
Frauenfelder Woche  | 12. März 2025 23

Im ersten Teil der Kolumne haben 
wir die Ursachen einer Gehirner-
schütterung und die ersten Aus-
wirkungen auf das Gehirn erläu-
tert. Nun möchten wir uns den 
langfristigen Folgen und der Er-
holung nach einer Gehirnerschüt-
terung widmen, um bleibende Schä-
den zu vermeiden.

Die Bedeutung der Erholung nach 
einer Gehirnerschütterung
Nach einer Gehirnerschütterung 
ist Ruhe entscheidend, um das Ge-
hirn zu regenerieren. In der Regel 
dauert es 7–10 Tage, bis die Symp-
tome vollständig abgeklungen sind. 
Doch auch nach dieser Zeit können 
in neuropsychologischen Tests noch 
Defizite nachgewiesen werden. Da-
her ist es wichtig, dass Betroffene 
sich ausreichend Zeit für die Er-
holung nehmen, um das Risiko 
einer zweiten Verletzung zu mini-
mieren.

Warum ist die zweite Gehirner-
schütterung so gefährlich?
In der ersten Phase der Regenera-
tion ist das Gehirn besonders an-
fällig für eine erneute Verletzung. 
Eine zweite Gehirnerschütterung 
während dieser vulnerablen Phase 
kann schwerwiegendere Auswir-
kungen haben und den Heilungs-
prozess erheblich verlängern. In 
manchen Fällen kann dies zu blei-
benden Schäden führen, wie beim 
«Second Impact Syndrome», einer 
seltenen, aber gefährlichen Kom-
plikation, bei der eine zweite Kopf-
verletzung zu dramatischen Aus-
wirkungen führen kann.

Wie lange sollte der Sport pau-
siert werden?
Die Rückkehr zum Sport sollte erst 
dann erfolgen, wenn alle Symptome 
vollständig verschwunden sind. Die 
meisten Ärzte empfehlen eine voll-
ständige Pause von mindestens 7–10 
Tagen, in denen das Gehirn aus-
reichend Zeit hat, sich zu erholen. 

Selbst wenn sich die Symptome 
bereits gebessert haben, sollte sport-
liche Aktivität erst wiederaufge-
nommen werden, wenn das Gehirn 
vollständig geheilt ist. Eine zu frü-
he Belastung kann das Risiko einer 
erneuten Gehirnerschütterung er-
heblich steigern und den Heilungs-
prozess verlängern.  

Prävention und Verantwortung im 
Sport

Abschliessend ist es von entschei-
dender Bedeutung, nicht nur auf 
die Heilung nach einer Gehirner-
schütterung zu achten, sondern 
auch präventive Massnahmen zu 
ergreifen. Sportler, Trainer und 
Betreuer müssen das Risiko von 
Kopfverletzungen ernst nehmen 
und entsprechende Sicherheitsvor-
kehrungen treffen. Dazu gehören 
das Tragen von Schutzhelmen, das 
Schulen von Techniken, die Kopf-
verletzungen minimieren, sowie 
das schnelle Erkennen von Gehirn-
erschütterungen, um eine frühzei-
tige Behandlung zu gewährleisten.
Die Verantwortung, eine zweite 
Gehirnerschütterung zu verhin-
dern und die richtige Erholungszeit 
einzuhalten, liegt nicht nur bei den 
betroffenen Sportlern, sondern 
auch bei den gesamten Sportge-
meinschaften. Die Erholung des 
Gehirns ist entscheidend für die 
langfristige Gesundheit – deshalb 
sollte jede Rückkehr zum Sport nur 
unter vollständiger Genesung er-
folgen.
Gehirnerschütterungen sind ein 
ernst zu nehmendes Thema im 
Sport – doch mit der richtigen Er-
holung und Prävention lassen sich 
langfristige Schäden vermeiden. 
Achten Sie auf sich und Ihre Mit-
spieler, nehmen Sie Symptome 
ernst und geben Sie Ihrem Gehirn 
die Zeit, die es zur Regeneration 
braucht.
Bleiben Sie gesund, schützen Sie 
Ihren Kopf.

Sport und Gehirnerschütterung 
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Dr. med. Dominik Müller
Leitender Arzt Chirurgische Klinik

Gemeinderat

Referendumspublikation 
Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 26. März 
2025 betreffend Botschaft Nr. 25 «Aufhebung des Regle-
ments über Vorsorgeleistungen zugunsten der Mitglieder 
des Stadtrates sowie Anpassung des Reglements über die 
Besoldung des Stadtrates zur Schaffung einer subsidiären 
Absicherung bei Nichtwiederwahl» folgende Beschlüsse 
gefasst, die gemäss Art. 32 der Gemeindeordnung dem 
fakultativen Referendum der Stimmberechtigten unter-
liegen:

1.  Der Aufhebung des Reglements über Vorsorgelei-
stungen zugunsten der Mitglieder des Stadtrates (SRS 
177.4.1) mit Ausserkraftsetzung auf den 1. Juni 2025 
wird zugestimmt.

2.  Der Teilrevision des Reglements über die Besoldung der 
Mitglieder des Stadtrates (SRS 177.2.3) mit Inkraftset-
zung auf den 1. Juni 2025 wird inklusive Änderungs-
antrag der Geschäftsprüfungskommission Finanzen und 
Administration zugestimmt.

Die Referendumsfrist dauert 45 Tage und beginnt am 27. 
März 2025.

Frauenfeld, 27. März 2025

Eröffnung Blasenzentrum 
der Frau am Lindenweg 7c

zialisiert auf Inkontinenz- und Organ-
senkungsoperationen, auch mit Unter-
stützung des Da Vinci Roboters. 

Im Blasenzentrum der Frau werden 
Frauen mit Blasenentzündungen, 
Harninkontinenz, Unterbauchschmer-
zen, Organsenkungen oder Beschwer-
den an Vulva oder Vagina kompetent 
beraten. In der sexualmedizinischen 
Sprechstunde von Nicole Viereck wer-
den zusätzlich Hormon-, Menopausen- 
oder Sexualitätsprobleme angespro-
chen und therapiert. Und mit einem 
neuen, minimalinvasiven Laser kön-
nen Harninkontinenz, vaginale Atro-
phie, Vulvaschmerz oder Lichen Scle-
rosus ambulant, direkt vor Ort 
behandelt werden.

Weitere Informationen finden Sie 
unter www.bzdf.ch

Anmeldungen telefonisch
052 511 20 20 oder per Email
info@blasenzentrum-der-frau.ch. (zvg)

Am 1. April 2025 eröffnete das neue 
Blasenzentrum der Frau am Linden-
weg 7c in Frauenfeld. Dr. med. Irena 
Zivanovic-Benedetto vervollständigt 
das Team. Zusammen mit Prof. Dr. 
med. Volker Viereck und Dr. med. 
Nicole Viereck deckt das neue Bla-
senzentrum der Frau das ganze 
Spektrum der Urogynäkologie ab.

Irena Zivanovic-Benedetto ist Fach-
ärztin für Gynäkologie und Geburts-
hilfe mit Schwerpunkt «Urogynäko-
logie». Seit 2008 ist sie – mit 
Unterbrüchen in Zürich und Zug – in 
Frauenfeld tätig. Zuerst war sie Assis-
tenzärztin am Kantonsspital Frauen-
feld, dann Oberärztin und von 2018 bis 
März 2025 Leitende Ärztin. Daneben 
engagiert sie sich im wissenschaftli-
chen Beirat der Vereine «Lichen Scle-
rosus» Schweiz und Deutschland.

Volker Viereck und Irena Zivanovic-
Benedetto operieren in der Klinik 
Seeschau in Kreuzlingen. Sie sind spe-

Dr. med. Nicole Viereck, Prof. Dr. med. Volker Viereck und Dr. med. Irena Zivanovic- 
Benedetto.
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